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der Rechtsverletzung oder ihre Ursachen und Bedingungen in 

ihrer Qual i tät  und Quanti tät  gleichzeit ig den Anforderungen 

an eine Gefahr im Sinne des VP-Gesetzes entsprechen und die 

im VP-Gesetz normierten Voraussetzungen für die Wahrnehmung 

der Befugnisse vorl iegen.
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wir f t  zwangsweise 

reihens und des We 

durch dasselbe Org

uf den gleichen Sachverhalt  auf 

eher Rechtsgrundlagen reagieren 

die Frage nach der Zulässigkeit  

chselns der Rechtsgrundlage von 

an bei dem selben Sachverhalt  au

der Grund- 

zu können, 

des Aneinandei 

Handlungen 
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Hierzu ist  festzustel len, daß ein Aneinanderreihen und Wechseln 

von Handlungen auf unterschiedl icher recht l icher Grundlage ge

stattet ist .  Ein Wechsel ist  jedoch nur dann erforderl ich, 

wenn es die bisher genutzte recht l iche Best immung nicht mehr 

gestattet,  die aus dem jewei l igen Sachverhalt  result ierenden 

pol i t isch-operat iven Aufgaben weiter zu erfül len, wei l  die 

hierzu notwendigen weiteren Handlungen nicht mehr vom Gegenstanc 

der bisher genutzten recht l ichen Best immung erfaßt werden oder 

wei l  die notwendigen weiteren Handlungen auf der Grundlage der 

bisher genutzten recht l ichen Best immung nicht zulässig sind.

Auf das Verhältnis VP-Gesetz und StrafProzeßordnung oder 

VP-Gesetz und Ordnungswidr igkeitsrecht bezogen bedeutet das 

für die Diensteinheiten der Linie IX:

Es ist  grundsätzl ich gestattet,  zunächst die unmittelbare 
Gefahr mit  den Mit teln des VP-Gesetzes zu beseit igen und 
danach Maßnahmen zur Feststel lung und Verwirkl ichung der 
persönl ichen Verantwort l ichkeit  auf der Grundlage der Straf-  
prozeßordnung oder ordnungsrecht l icher Best immungen einzu
lei ten bzw, einlei ten zu lassen. So w i r d  es z. B. n o t w e n d i g  
sein, eine Zusammenrottung erst einmal mit  den Mit teln des 
VP-Gesetzes aufzulösen und danach erforderl iche strafprozes
suale Maßnahmen z. B. in Form der Bearbeitung von Ermit t-  
lungsver fahren durchzuführen,

- Es besteht die Mögl ichkeit ,  die unterschiedl ichen recht l ichen 
Handlungsmögl ichkeiten paral lel  anzuwenden. So ist  es г,  в.  
in einem laufenden Ermit t lungsverfahren nach § 101 StGB 
notwendig, eine vom inhaft ierten Beschuldigten gelegte


